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Die neue CD-Rom „SGV. NRW.", Stand 3. Juli 2001, ist ab Ende Juli erhältlich. 
Sie enthält fast alle Anlagen. 

Sie enthält auci schon die neue Allgemeir..e Ve:"\valtungsgebührenordnung in Euro, die am 1. Januar 2002 
in Kraft tritt. Bestellformulare finden sich in den Nummern 3 und 4 des GV. NRW. 1999. ebenso im 
Internet-Angebot. · 

Hinweis: 

Die Gesetz- und Ve:'ordnungsblätter1 die 1'iiniste!'ialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes I'·JRW (SGV. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung. 

Die Gesetz- und Ve~ordnungsblätter1 die Ministerialblätter sowie die Sammlung alier geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes ::-rnw (SGV. NRW.) werden at:.ch im Internet angeboten. 
Der Zugang ergib: sich über die Homepage des Innenmir:isteriums NRW (Adresse: http://www.im.nnv.de) 
und dort über das Befehlsfeld „Gesetze, Verordnungen, Erlasse". 
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203012 
Verordnung 

über die Ausbildung und die II. Fachprüfung 
für den Laufbahnabschnitt II 

der Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamten 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

Laufbahnabschnitt II - V APPol II) 
Vom 14. August 2001 

Auf Grund des§ 187 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Mai 1981 (GV. 
NRW. S. 234), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12. Dezember 2000 (GV. NRW. S. 746), wird im Einverneh
men mit dem Finanzministerium und dem Ministerium 
für Schule, Wissenschaft und Forschung verordnet: 

Übersicht 

1. 

Einleitende Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich 

II. 
Einstellung und Zulassung 

1. 
Einstellung in den Laufbahnabschnitt II 

als Kommissaranwärterin oder Kommissaranwärter 
(Direkteinstieg) 

§ 2 Bewerbungen 
§ 3 Auswahlverfahren 
§ 4 Zulassung zur Ausbildung und Einstellung 

2. 
Zulassung von Beamtinnen und Beamten 

des Polizeivollzugsdienstes 
zur Ausbildung für den Laufbahnabschnitt II 

(Fachhochschulaufstieg) 

§ 5 Bewerbungen 
§ 6 Zulassungsverfahren 
§ 7 Feststellung des Ergebnisses der Einstufungsprü

fung und des Auswahlverfahrens, Zulassung zum 
Laufbahnabschnitt II 

III. 
Ausbildung 

§ 8 Dauer der Ausbildung 
§ 9 Ziel der Ausbildung 
§ 10 Vorzeitige Entlassung 
§ 11 Ausbildungsleitung, Ausbilderinnen und Ausbil-

der, Tutorinnen und Tutoren 
§ 12 Gliederung der Ausbildung 
§ 13 Fachwissenschaftliche Studienzeit 
§ 14 Leistungsnachweise, Zwischenprüfung und Zulas-

sung zur Staatsprüfung 
§ 15 Fachpraktische Studienzeit 
§ 16 Leistungsnachweise, Beurteilungen 
§ 17 Zusammenarbeit von Fachhochschule und Ausbil

dungsbehörden 

IV. 
Prüfung 

§ 18 Prüfungskommissionen 
§ 19 Staatsprüfung 
§ 20 Meldung 
§ 21 Durchführung 
§ 22 Noten und Bewertungsgrundsätze 
§ 23 Schriftliche Prüfung 

§ 24 Aufsicht 
§ 25 Bewertung und Rechtsfolgen 
§ 26 Mündliche Prüfung 
§ 27 Gesamtergebnis 
§ 28 Niederschrift und Einsichtnahme 
§ 29 Prüfungszeugnis 
§ 30 Rechtsfolgen einer nicht bestandenen Prüfung 

V. 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 31 Geltungsbereich der Ausbildungs- und Prüfungs
vorschriften 

§ 32 In-Kraft-Treten 

I. 
Einleitende Vorschriften 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für die Beamtinnen und. Beam
ten des Polizeivollzugsdienstes ·des Landes NRW, die 
nach den §§ 11 bis 17 der Laufbahnverordnung der 
Polizeivollzugsbeamten (LVO Pol) vom 4. Janua.r 1995 
(GV. NRW. S. 42), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 9. März 2001 (GV. NRW. S. 84), zur Ausbildt:.ng für 
den Laufbahnabschnitt II zugelassen werden. 

II. 
Einstellung und Zulassung 

1. 
Einstellung in den Laufbahnabschnitt II 

als Kommissaranwärterin oder Kommissaranwärter 
(Direkteinstieg) 

§ 2 
Bewerbungen 

(1) Bewerbungen für eine Einstellung tn den Laufbahn
abschnitt II sind an die Direktion für Ausbildung der 
Polizei Nordrhein-Westfalen zu richten. 

(2) Der Bewerbung sind beizufügen: 

1. ein Lebenslauf, 

2. ein Lichtbild aus neuester Zeit, 

3. eine Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertre
ter, wenn die Bewerberin oder der Bewerber noch 
nicht volljährig ist, 

4. eine Abschrift oder Kopie des letzten Schulzeugnisses 
vor der Bewerbung und von Zeugnissen über die 
Tätigkeiten seit der Schulentlassung; sofern ein Zwi
schenzeugnis vorgelegt wird, ist das Ab~chlusszeugnis, 
das die geforderte Vorbildung nachweist, unverzüglich 
nachzureichen, 

5. die Erklärung, dass die Bewerberin oder der Bewerber 
bisher nicht strafrechtlich verurteilt (auch Jugend
strafrecht} worden ist und keine oder folgende straf
rechtliche Ermittlungsverfahren anhängig sind. 

§3 
Auswahlverfahren 

(1) Der Entscheidung über die Einstellung als Kcmmis
saranwärterin oder Kommissaranwärter geht ein Aus
wahlverfahren voraus. 

(2) Das Auswahlverfahren dient dem Ziel, eine Aussage 
über die Eignung der Bewerberinnen und Bewerber für 
den Polizeivollzugsdienst im Laufbahnabschnitt II und 
für das Studium an der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung Nordrhein-Westfalen (Fachhochschule) ab
zugeben. Die Auswahlmethode bestimmt das Innenmini
sterium unter Berücksichtigung der in ·wissenscha.ft und 
Praxis sich fortentwickelnden Erkenntnisse über Perso
nalausleseverfahren. Die Auswahlmethode muss für Be-
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werberinne!l und Bewerber desselbe!l Einste:lungster
mins gleichbleiben. 

(3) Für die Auswahlver:ahren werden Auswahlkom
missionen bei der Direktion für Ausbildung der Polizei 
Nordrhein-Westfalen gebildet. Jeder Auswah;_komrnis
sion gehören drei Mitglieder an. Sie sind in ihrer Kom
missionsarbeit unabhängig. 

Z1„llassung zur Ausbildung 
und Einstellung 

(1) Nach Abschluss des Auswahlverfahrens wird von 
der Direktion für Ausbildung der Polizei Nordrhein
Westfalen für jede Bewerberin und jeden Bewerber ein 
Rangordnungswert ermittelt. 

(2) Über die Zulassung entscheidet das Innenr.'liniste
rium im Rahmen des Bedarfs an N achwuchs3:räften für 
den Laufbahnabschnitt II des Polizeivollzugsdienstes 
unter Berücksichtigung der durch den Ordnungswert 
bestimmten Rangfolge. 

(3) Die Fachhochschule bestimmt. an welcher ihrer 
Abteilungen die Bewerberinnen und Bewerber ihr St~
dium beginnen. 

(4) Die Direktion für Ausbildung der Polizei Nord
rhein-vVestfalen weist die Bewerberinnen und Bewerber 
zum 1. September oder einem weiteren vor.1 Innenminis
terium festgelegten Termin den Einstellungsbehörden 
(Ausbildungsbehörden) entsprechend der Zuordnung zu 
den Abteilungen der Fachhochschule zu. Bei de:::i Einstel
lungsbehörden werden die Bewerberinnen und Bewerber 
unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Wider:-uf 
zu Komrnissaranwärterinnen und Kommissaranwärtern 
ernannt. 

2. 
Zulassung von Beamtinnen und Beamten 

des Polizeivollzugsdienstes zur Ausbiidung 
für den Laufbahnabschnitt II 

(Fachhochschulaufstieg) 

§ 5 

Bewerbungen 

(1) Der E:'ltscheidung über die Zulassung von Beamtin
nen und Beamten zur Ausbildung für den Laufbahnab
schnitt II geht ein Zulassungsverfahren voraus. Dieses 
führt die Direktion für Ausbildung der Polizei Nord
rhein-Westfalen durch. 

(2) Die Bewerbungstermine für die Zulassungsverfah
ren setzt das Innenministerium fest. 

(3) Bewerbungen um eine Zulassung für den Laufbahn
abschnitt II sind an die Direktion für Ausbildung der 
Polizei Nordrhein-itVestfalen zu richten. 

(4) Der Dienstvorgesetzte leitet Bewerbungen von Be
amtinnen und Beamten. die die in der Laufbah:::iverord
nung der Polizei festgelegten Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Zulassungsverfahren erfüllen, mit dem 

Anlage 1 Personalbogen (Anlage 1) der Direktion für Ausbildung 
der Polizei Nordrhein-\Vestfalen zu. Bewerbungen von 
Beamtinnen und Beamten, die die Zulassungsvorausset
zungen nicht erfüllen, weist der Dienstvorgesetzte mit 
schriftlicher Begründung zurück. 

§ 6 
Zulassungsverfahren 

{1) Das Zulassungsverfahren besteht aus der Einstu
fungsprüfung und dem Auswahlverfahren. 

(2) Die Einstufungsprüfung dient der Feststellung, ob 
die Beamtinnen und Beamten über Kenntnisse und 
Fähigkeiten verfügen, die für ein erfolgreiches Studium 
an der Fachhochschule vom zweiten. Studienjahr an 
erforderlich sind. 

(3) Das Auswahlverfahren dient der Feststellung, in 
welcher Rangfolge die Beamtinnen und Beamten für die 
Zulassung zur Ausbildung für den Laufbahnabschnitt II 
geeignet sind. 

(4) Die Anforderungen der Einstufungsp:·üfung richten 
sich an den Studieninhalten des ersten St:1dienjahres an 
der Fachhochschule aus. In der Einstafungsprüiung 
haben die Bewerberinnen und 1?ewerber schriftlich ge
stellte Fragen zu :ieantworten. Sie haben dabei anzuge
ben, welche der mii: den Fragen vorgelegten Antworten 
sie für zutreffend halten. Die Aufgaben de:- Einstufungs
prüfung werden von der Fachhochschule in Zusammen
arbeit mi: der Direktio~-i für Ausbildung der Polizei 
Nordrhein-Westfalen erarbeitet. 

(5) Für das A:1swahlverfahren gilt § 3 entsprechend. 

§7 

Feststellung 
des Ergebnisses der Einstufungsprüfung 

und des Auswahlverfahrens. 
Zulassung zum Laufbahnabschnitt II 

(1) Die Direktion für Ausbildung der Polizei Nord
rhein-Westfalen stellt nach Abschluss der Einstufungs
prüfung in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule fest. 
ob hinreichende Kenntnisse und Fähigkeiten vorliegen; 
die für ein erfolgreiches Studium an der Fachhochschule 
vom zweiten Studienjahr an erforderlich sind. Über das 
Ergebnis der Einstufungsprüfung erhalten die Beamtin-
nen und Beamten eine Bescheinigung (Anlage 2). Eine Anlage 2 
Zweitschrift ist zu den Personalakten zu nehmen. 

(2) Wer die Anforderungen der Einstufungsprüfung 
nicht erfüllt, scheidet a11s dem Zulassungsverfahren aus. 

(3) Wer die Anforderungen der Einstd:mgsprüfung 
erfüllt, setzt das Zulassungsverfahren mit dem Auswahl
verfahren fort. 

(4) Die Direktior: für Ausbildung der Polizei Nord
rhein-Westfalen ermittelt nach Abschluss des Auswahl
verfahrens fü:- die Teibehmerinnen und Teilnehmer den 
Rangordnungswert aus den einzelnen Bestandteilen des 
Auswahlverfahrens. Über die Feststellung des Rangord
nungswertes erhalten die Beamtinnen und Beamten eine 
Bescheinigung (Anlage 3). Eine Zweitschrift ist zu den Anlage 3 
Personalakten zu nehmen. 

(5) Die Direktior: für Ausbild:mg der Polizei Nord
rhein-Westfalen legt dem Innenministerium eine Über-
sicht (Anlage 4) vor, aus der sich die Rangfolge der Anlage 4 
Ordnungswerte aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
am Auswahlverfahren ergibt. 

(6) Über die Zulassung zur Ausbi:dung entscheidet das 
In:::ienministerium im Rahmen des Bedarfs an Nach
wuchskräften für den Laufbahnabschnitt II unter Be
rücksichtigung der durch den Ordnungswert bestimmten 
Rangfolge. 

(7) Die Fachhochschule bestimmt, an welcher ihrer 
Abteilungen die Beamtinnen und Bea:r:iten ihr Studium 
beginnen. Die Beamtinnen und Bear.1ten werden zum 
1. September oder einem weiteren vom Innenministerium 
festgelegten Te:-min zu der jeweiligen Ausbildungsbe
hörde entsprechend der Zuordnung zu einer Ab:eil-Gng 
der Fachhochschule abgeordnet. 

(8) Zum Laufbahnabschnitt II zugelassene Beamtinnen 
und Beamte (Kommissarbewerberinnen und Kommissar
bewerber) nehmen ihr Studium an der Fachhochschule 
im zweiten Studienjahr auf. 

III. 
Ausbildung 

§ 8 
Dauer der Ausbildung 

(1) Die Ausbildung der Kommissaranwärterinnen und 
Kommissaranwärter (Direkteinstieg) dauert drei Jahre. 
Sie endet mit dem Bestehen der II. Fachprüfung, frühes
tens jedoch nach Ablauf von drei Jahren. 

(2) Die Ausbildung der Kommissarbewerberinnen und 
Kommissarbewerber (Fachhochschula ufstieg) dauert 
zwei Jahre. Sie ende: mit dem Bestehen der II. Fach
prüfung, frühestens jedoch nach Ablauf von zwei Jahren. 



Anlage i 

508 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-'iVestfalen - :Nr. 26 vom 29. August 200]_ 

(3) Die Ausbildung verlängert sich 

1. in dem Maße, in dem sie gemäß§ 14 Abs. 3 und 5, § 16 
Abs. 1 und 3 und § 30 Abs. 2 verlängert wird, 

2. um Beurlaubungszeiten ohne Besoldung, Krankheits
zeiten oder Ermäßigungszeiten infolge von Teilzeitbe
schäftigungen, wenn insgesamt die Dauer von mehr als 
drei Monaten überschritten wird. Auf Antrag der 
Beamtin oder des Beamten kann von der Verlängerung 
abgesehen werden; § 14 Abs. 3 und 5 und § 16 Abs. 1 
und 3 bleiben unberührt. 

(4) In den Fällen des Absatz 3, Xr. 1 bestehen Studien
zeitbegrenzungen. Sie betragen für das Grundstudium 
der Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter 
zwei Jahre und für das Haupt- und Grundstudium der 
Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter vier 
Jahre. Für Kommissarbewerberinnen und Kommissarbe
werber ist das Hauptstudium auf drei Jahre begrenzt.§ 30 
Abs. 2 bleibt hiervon unberührt. 

(5) Zeiten eines Vorbereitungsdienstes für eine entspre
chende Laufbahn können vom Innenministerium bis zur 
Dauer eines Jahres auf den Vorbereitungsdienst ange
rechnet werden. Dem Antrag ist ein Votum der Fachhoch
schule beizufügen. 

§ 9 

Ziel der Ausbildung 

(1) Ziel der Ausbildung für den Laufbahnabschnitt II 
ist. Beamtinnen und Beamte auszubilden. die nach ihrer 
Persönlichkeit, ihren Kenntnissen und ihren Fähigkeiten 
in der Lage sind, die Aufgaben des Laufbahnabschnitts II 
zu erfüllen. Die Ausbildung soll sie in den Stand verset
zen, Aufgaben der Sachbearbeitung wahrzunehmen so
wie ihnen Grundlagen der Führung und Zusammenarbeit 
vermitteln. In diesem Rahmen vermittelt die Ausbildung 
die Kompetenzen für eine Verwendung als Sachbearbei
terin und Sachbearbeiter im Wachdienst und im Ermitt
lungsdienst grundsätzlich in einer Polizeiinspektion so
wie Grundkenntnisse für den Einsatz aus besonderem 
Anlass. 

(2) Die Ausbildung für den Laufbahnabschnitt II 
schafft auch die Grundlagen für eine spätere qualifizie
rende und spezialisierende Fortbildung. 

§ 10 
Vorzeitige Entlassung 

(1) Beamtinnen und Beamte auf Widerruf sind zu 
entlassen, wenn sie die geistigen und körperlichen Anfor
derungen nicht erfüllen oder sonst ein wichtiger Grund 
vorliegt. 

(2) Eine Beamtin auf Widerruf oder ein Beamter auf 
·widerruf ist zu entlassen, wenn sie oder er 

1. die Zwischenprüfung (§ 14 Abs. 2 und 3, § 16 Abs. 1) 
nicht im Rahmen der Studienzeitbegrenzung gemäß § 8 
Abs. 4 besteht oder 

2. die Zulassungsvoraussetzungen für die Staatsprüfung 
nach Anlage 7 nicht im Rahmen der Studienzeitbe
grenzung gemäß § 8 Abs. 4 erfüllt. 

(3) Für die zur Ausbildung für den Laufbahnab
schnitt II zugelassenen Kommissarbewerberinnen und 
Kommissarbewerber gelten Absatz 1 und Absatz 2 Xr. 2 
mit der Maßgabe, dass sie aus der Ausbildung ausschei
den. 

§ 11 
Ausbildungsleitung,, 

Ausbilderinnen und Ausbilder, 
Tutorinnen und Tutoren 

(1) Die Ausbildungsbehörde bestellt eine Ausbildungs
leiterin oder einen Ausbildungsleiter. Für die einzelnen 
fachpraktischen Studienabschnitte oder für Studienteil
abschnitte benennt sie Ausbilderinnen oder Ausbilder 
sowie Tutorinnen oder Tutoren. 

(2) Die Ausbildungsleitung hat die Aufgabe, die fach
praktischen Studienzeiten zu ordnen und zu überwachen 
sowie die Stud~erenden zu betreuen. Die Ausbildungslei-

tung hat die an der Ausbildung Beteiligten über aktuelle 
Probleme der Ausbildung zu unterrichten und auf die 
Beseitigung von :vlängeln hinzuwirken. 

(3) Die Ausbilderinnen und Ausbilder und die Tctorin
nen und Tutoren haben die Aufgabe, die Studierenden 
entprechend ihrem fachlichen Können während der fach
praktischen Studienzeiten an die Aufgaben nach § 9 
heranzuführen. Die Tutorinnen und Tutoren werden für 
die Wahrnehmung ihrer Aufgabe besonders fortgebildet 
und arbeiten mit den weiteren Beteiligten der facht::1.eore
tischen und fachpraktischen Ausbildung vertraUEnsvoll 
zusammen. 

§ 12 
Gliederung der Ausbildung 

(1) Die Ausbildung gliedert sich in die fach\vissen
schaftliche Studienzeit an der Fachhochschule. die fach
praktische Studienzeit bei den ausbildenden Stellen und 
die Projektstudienzeit bei den ausbildenden StelleL unter 
gemeinsamer Verantwortung mit der Fachhochschule. 
Die Durchführung der fachpraktischen Studienzeit sowie 
die ausbildenden Stellen bestimmt dc::s Innenministe
rium. 

(2) Das erste Studienjahr endet als Grundstudium mit 
einer Zwischenprüfung. Das zweite und dritte St•.1dien
jahr endet als Hauptstudium mit der Entscheidung über 
die Zulassung zur Staatsprüfung. 

(3) Von dem in§ 13 und§ 15 aufgeführten Studi2nver
lauf kann das Innenministerium abweichende Zeiten 
bestimmen, um fachbereichsübergreifende Lehrveran
staltungen zu ermöglichen und Studiengänge zeitlich zu 
harmonisieren. In diesem Zusammenhang kann vom 
Innenministerium auf Vorschlag der Fachhochschule die 
Erprobung neuer Lehrformen und entsprechender Leis
tungsnachweise zugelassen werden. 

§ 13 
Fachwissenschaftliche Studienzeit 

(1) Die fachwissenschaftliche Studienzeit gliedert sich 
wie folgt: 

1. Grundstudium: 
Studienabschnitt 1 15 Wochen, 
Studienabschnitt 2 

2. Hauptstudium: 
Studienabschnitt 3 
Studienabschnitt 4 

11 Wochen, 

25 Wochen, 
23 Wochen, 
davon die letzten fünf 
Wochen Repetitorium. 

Vor dem Studienabschnitt 4 findet ein zehnwöchiges 
Projektstudium statt, das mit fünf Wochenfachwissen
schaftlicher Studienzeit berücksichtigt wird. Für die 
Kommissarbewerberinnen und Kommissarbewerb,2r fin
det vor dem Studienabschnitt 3 ein dreiwöchiger Einfüh
rungskurs an der Fachhochschule statt. 

(2) Die Studierenden sind verpflichtet, an den in der 
Studienordnung vorgeschriebenen Lehi~veranstaltungen 
teilzunehmen und die dort vorgesehenen Leistungsnach
weise zu erbringen. 

(3) Für die Studierenderi sollen so weit wie möglich 
gemeinsame Lehrveranstaltungen mit anderen Fachbe
reichen durchgeführt werden. 

§ 14 
Leistungsnachweise, 

Zwischenprüfung und Zulassung 
zur Staatsprüfung 

(1) Das Grundstudium schließt mit einer Zwischenprü
fung an der Fachhochschule ab. In der Zwischenprüfung 
sind sieben Leistungsnachweise durch fünf Klausurar
beiten und zwei Fachgespräche oder die diese ersetzen
den dezentralen Klausurarbeiten aus den Fächern der 
Anlage 5 zu erbringen. Ankge 5 



Gesetz- u:1.d Verordnu::1gsolatt für das Lanc. f,Jord::-hein-\Vestfalen - :::;;-r. 26 vom 29. August 200: 509 

(2) Bis zum Begin.n des Studienabschnitts 3 haben die 
Studierenden nachzuweisen, dass ihre Studienleistungen 
~1.ach Absatz 1 den IVIindestanforc.erungen e::itspreche:r:. 
Das ist der Fall, wenn der D:.1.rchschnitt (§ 22 Abs. 3) 
dieser Leistungsnachweise m:.ndestens 5,00 ?unkte er
reicht ur:d mir:des:ens fünf Leistun!Zsnacbveise mit min
destens .. ausreicl:end" bewerte: sind. Werden diese Leis
tungsa1:forderungen und die fachpraktischen Leistungs
nachweise gemäß § 16 Abs. 1 erbrach, erteilt die ?ach-

Anlage 6 hochschule das Zwischenprüfungsze:..tgnis (Anlage 6). 

(3) Werden diese Leistungsanforderunger: nic:!::t er
bracht, kar..n der oder die Studierende Leistungsnach
weise, die :nit -\ve:1.iger als 5,00 P-t~nkter.. bewertet wurden, 
:.m zweiten Studienjahr einmal wiederho:en. 

Der oder die Studie:::-ende hat auch die l\föglic:'lkeit, die 
Ausbildung mit dem folgenden Einstellungsjahrgang 
fortzusetzen. In dieser.c. FaLe sind aLe Leistungsnach
weise des Grundstudiums ir:'l W::.ederholungs:ahr zu er
bringen. 

(4) Im Hauptstudiur..1. haben d.ie Studie:::-enden zehn 
Leistungsnachweise durch sechs Klausurarbeiten und 
vier Fachgespräche oder die diese ersetzenden dezentra
len Klausurarbeiten zu. erbringen. Des Weitere21. sind eine 
Seminararbeit und eine Projektarbeit zu er;:-,rir:gen sowie 
die ordnungsgemäße Teibahrr:e am Verl:at:er..straini::J.g 
nachzuweisen. 

(5) Bis spätestens ad:t Wochen vor Beginn de:- schriftli
chen Staatsprüfung haben die S'.:udierenden ::1achzuwei
sen, dass ihre Studie1'lleistungen nach Absatz 4 den 
Anforderunge:!:l entsprechen. Das ist der Fall, wenn 

1. der Durchschnitt (§ 22 Abs. 3) der vorgeschriebenen 
Klausuren und Fachgesp:::-äche rnbqestens 5,00 Punkte 
erreicht ur:d r.c.indestens acht Klausuren und Fachge
spräche rnit mindestens ,,ausreic;ie:1d" bewertet sinc. 

Anlage 7.1 (Klausuren- und Fachgesprächescheir:. - An.leege 7.1.), 

2. der Durchschnitt der Beurteilungen für das Prakti
kum 3 rnindeste:1.s 5.00 Punkte erreicht (P::.~axisscheir: 

Anlage 7.2 nacl: § 16 Abs. 2 und 3 - Anlage 7.2), 

3. d:e Seminararbeit mi::J.destens 5,00 Punkte erreicht 
Anlage 7.3 (Seminarschein - Anlage 7.3), 

4. die Projektarbeit mindestens 5,00 Punkte erreicht 
Anlage 7.-1 {Projektschein - Anlage ,.4) -:1nc. 

5. die ordnGngsgen:äße Teilnahme am Verhaltens"'.:raining 
(§ 15 Abs. 2) nachgewiesen wird (Ve:::-haltenstrainings-

Anlage 7.5 r:achweis - Anlage 7.5). 

\Verden diese Leis:ungsnachweise erb:::-acht, wird die 
oder der Studierende durch die Ausbildungsbehörde zur 
Staatsprüfu::.J.g zugelassen. Die Fach~ochschule ü1for
m:ert die Ausbildungsbehörde spätesterc.s ach: Wochen 
vor der schrif:lichen Prüfung :iber das Vorliegen der 
fach-wissenschaftlichen Voraussetzunge:i. Das Landes
prüfungsamt erhält spätestens vier 'vVochen vor der 
schriftlichen P:::-üfung eine Du:rchschrif: der Zulassungs
entscheidung. Die oder der St:.ldie:::-ende erhält mit der 
Zulassungsentscheidur..g die Bescheinigung über das 
Hauptstudium, die von der Fachhoc:C.schule und der 
Ausbildungsbehörde gemeb.sarr.. gefertigt und unter-

Anlage 7 zeichnet wird (Anlage 7). 

Werden die Leistungsanforder:mgen nach Satz 2 
:·-Jrn. 1, 3 oder 5 nicht er:iracht, erhält die oder der 
Studierende Gelegenheit, im Rahmen der Studienzeitbe
grenzung gemäß § 8 Abs. 4 einzelne I·.Jachweise für den 
Klausuren- unci Fachgesprächescheir.., den Seminar
schein und den Vernat:er:strainingsnachweis einmal zu 
wiederholen; für das r-nc::iterbringen des Praxisschei::.1s 
nach Satz 2 Nr. 2 gEt § 16 Abs. 3 Sätze 4 :md 5, vr:.rd der 
Projektschein nicht erbracht, ist ei::.1.e Wiederhobr:g nur 
durch Verlängerung der Ausbildu:ig möglich. 

(6) Die Themen de:::- YJausurarbeiten bestimmt die 
Leiterin oder der Leiter der Fach~ochschule. Für jede 
Klausurarbeit sind drei Zeitstunden, für jedes Fachge
spräch mindestens 15 Minuten vorzusehen; die Frist, nach 
deren Ablauf die Sembar- "Ll.nd Projektarbeiten abzuge
ben sind, setzt die Leiterin oder der Leiter der Fachhoch
schule :fest. Für Leistungsnachweise gilt § 21 Abs. 2 bis 5, 

7 und 8 entsprechend. An die Stelle des Prüfungsamtes 
tritt die Leiterin oder der Leiter der Fachhochsc:iule. 

(7) Die Leistungsnachweise sind mit einer der in § 22 
Abs. 1 genannten :J oten und einem der genannten Pu:ikte 
z:.1 bewerten. Bescheinigunge::.1. über die Leis:ungsnach
weise sowie der Verhaltenstrainingsnachweis sind zur 
Ausbildungsakte zu nehme:i. 

§ 15 
Facl:praktische Studienzeit 

(1) Die .Eachprakt:.sche Studienzeit gliedert sich wie 
folgt: 

1. Grundstudium 
Einführungspraktikum 
Praktikum 1 
Praktikum 2 

2. Hauptst:ldium 
Praktikum 3 
Abschlusspraktiku:n 

1 Woche 
14 Wochen 
14: Wochen 

30 Woc::ien 
8 ·wachen 

I:n Anschluss an das P:::-aktikum 3 findet ein zehnwöchi
ges Projektstudbm statt, das mit bnf ·wochen fachp:::-ak
tischer Studienzeit berücksichtigt wird. 

Während der fach·oraktisc~en Studienzeit sollen die in 
den vorausgegangenen fach-wissenschaftlichen Studien
a":)schnitten erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten in 
polizeiliches Handeln amgesetz-:: und die dafür erforderli
chen A:-beitstechniken vermittelt werden. Die Ausbil
dungsbehörde weist die Studierenden dementsprechend 
der ausbildenden Stelle zu. Ih:r:en ist unverzüglich zu 
Beginn der Ausbildung ein Ausbildungsplar: über die 
fachprak"!:ischen St'..ldier:abschnitte auszuhändigen. 

(2) Während der fachnraktischen Studienzeit wird ein 
Verhaltenstraining unter Verantwortung der Fachhoch
schule absolviert. Bei ordnungsgemäßer TeiL7.ahme erhal
ten die Studierenden einen Xachweis (Verhaltenstrai
ningsnachweis - Anlage 7.5), der Vorm ... ssetzung für die 
Zulassung zur Prüfung ist. 

8 16 
Leistungsnachw;:jeise, Beurteil unge:i 

(l) Bis zum Beginn des Studienabscl:nitts 3 haben die 
Studierenden (Direkteinstieg) im Gru:idstudium den Er-
werb der für den Polizeivollzugsdienst erforderlichen 
Basisfertigkeiten (Anlagen 8 ur:d 9) nachzuweisen. Dies Anlagen s 
ist Voraussetzung zurr. Bestehen der Zwischenprüfung. und 9 
Haben die Studierenden die Leistungsnachweise zu den 
:n der Anlage 8, Teil A, aufgeführten Basisfertigkeiten 
nicht erbracht, setzen sie ihre Ausbildung gn-;_ndsätzlich 
mit dem nachfolgenden Einstellur:gsjahrgang fort. Den 
Studierenden, die einzelne Leistungsnachweise der in der 
Anlage 8, Teil A, aufgeführten Basisfer'.:igkeiten aus 
einem von ihnen ::.1.icht zu ve:ttretenden Grund nicht bis 
zum Beginn des Studienabschnitts 3 erbrir:gen, kann die 
Ausbildungsbehörde im Einverneh:nen rdt der Direktion 
für Ausbildung der Polizei Nordrhein-Westfalen die 
Möglichkeit einrä1.-;.men, die Leistungs::1.achweise inner-
halb eines Zeitraums von maximal 13 ·wochen nach 
Beginn des Studienabsch::iit:s 3 zu erbringen. Die Studie-
rende:1, die die Leistungsnachweise in diesem Zeitraur."l 
nicht e:r0ringe:1., setzen die Ausbildu:::ig mi: c.em nachfol-
genden Eir..stellungsjahrgang vom Beginn des Prakti-
kums 1 an fort. Die zuständige Einstellungsbehörde in-
formiert die Fachhochschule unmittelbar nach Abscb.luss 
des Grundstudiums über die Leistungen der fachprakti--
schen Studienzeit. 

(2) Für jeden Abschnitt von mindestens vier Wochen 
des Praktüums 3 (Hauptstudium) ist eine Beurte::.lung 
(Anlage :O) durch die gemäß § 11 Abs. 1 bestimmte Anlage 10 
Ausbilderin oder de:i nach dieser Vorschri:t bestimmten 
Ausbilder zu fertigen i;.nd nach 3ekanntgabe zur Ausbil
dungsakte zu nehmen. Dies gilt auch, wen:i das Prakti-
kum 3 nicht in Abschnitte unte:::-teilt ist. Die Tutorinnen 
unc. Tutoren sind an der Fertigur:g der Be;1rtei1ung zu 
beteiligen. 
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(3) Jede Beurteilung muss mit einer der in § 22 Abs. 1 
genannten Noten und mit einem der dort genannten 
Punkte abschließen. Werden gemäß Absatz 2 Satz 1 
mehrere Beurteilungen gefertigt, so sind die Bewertungen 
entsprechend ihrem zeitlichen Anteil zu gewichten und 
durch die Ausbildungsleitung zu einer Note für das 
gesamte Praktikum 3 zusammenzufassen. Erreicht die 
oder der Studierende im Durchschnitt der Beurteilungen 
für das Praktikum 3 zumindest 5,00 Punkte, erteilt die 
zuständige Ausbildungsbehörde den Praxisschein (An
lage 7.2). Schließt die Beurteilung für das gesamte 
Praktikum 3 nicht mindestens mit der Note „ausrei
chend" und mit mindestens 5,00 Punkten ab, setzen die 
Studierenden ihre Ausbildung mit Beginn des Prakti
kums 3 des nachfolgenden Einstellungsjahrgangs fort, 
soweit die Studienzeitbegrenzung gemäß § 8 Abs. 4 dies 
zulässt. Die Verwendung bis zum Beginn des Wiederho
lungspraktikums regelt die Ausbildungsbehörde. 

§ 17 
Zusammenarbeit von Fachhochschule 

und Ausbildungsbehörden 

Das Innenministerium kann Richtlinien zur Ausgestal
tung der Zusammenarbeit von Fachhochschule und Aus
bildungsbehörden erlassen. 

IV.· 
Prüfung 

§ 18 
Prüfungskommissionen 

(1) Die Staatsprüfung, die gleichzeitig II. Fachprüfung 
ist, wird vom Landesprüfungsamt für Verwaltungs
laufbahnen (Prüfungsamt) abgenommen. 

(2) Das Prüfungsamt bestellt nach Bedarf Prüfungs
kommissionen. Bei der Besetzung der Prüfungskommis
sionen sind Lehrende der Fachhochschule und Angehö
rige der Polizei angemessen zu berücksichtigen. Jede 
Prüfungskommission besteht aus einer oder einem vom 
Prüfungsamt zu bestellenden Vorsitzenden und vier 
weiteren Beisitzerinnen oder Beisitzern. Zu lVIitgliedern 
der Prüfungskommission können bestellt werden: 

1. Lehrende der Fachhochschule oder 

2. Personen, die eine Befähigung für eine Laufbahn des 
höheren Dienstes besitzen, oder 

3. Personen, die eine durch eine Prüfung erworbene 
Befähigung für eine Laufbahn des gehobenen nicht
technischen Dienstes oder für den Laufbahnab
schnitt II des Polizeivollzugsdienstes besitzen. 

(3) Der Prüfungskommission müssen zwei Personen aus 
der Gruppe gemäß Absatz 2 Nr. 3 und eine Person aus der 
Gruppe gemäß Absatz 2 Nr. 2 angehören. Die Mitglieder 
der Prüfungskommissionen werden auf die Dauer von 
drei Jahren bestellt; die Wiederbestellung ist zulässig. Sie 
sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

(4) Das Prüfungsamt bestellt im Verhinderungsfall 
Vertreterinnen oder Vertreter für die Vorsitzenden und 
die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Darüber hinaus kann es 
Personen, die die Befähigung nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 
besitzen, vorübergehend zur Deckung des aktuellen Be
darfs als Prüferinnen oder Prüfer heranziehen. 

(5) Die Sitzungen der Prüfungskommissionen sind 
nicht öffentlich. 

§ 19 
Staatsprüfung 

(1) In der Staatsprüfung ist festzustellen, ob die 
Kandidatinnen und Kandidaten für den Laufbahnab
schnitt II des Polizeivollzugsdienstes befähigt sind. 

(2) Im schriftlichen Teil der Prüfung sollen die Kandi
datinnen und Kandidaten nachweisen, dass sie gründli
che Fachkenntnisse besitzen und über das not\vendige 
Methodenwissen verfügen, Aufgaben sicher erfassen, sie 
in der vorgegebenen Zeit mit den zugelassenen Hilfsmit
teln lösen und die Ergebnisse in praxisgerechter Form 
begründen können. 

(3) Im mündlichen Teil der Prüfung sollen die Kandida
tinnen und Kandidaten zu praxisbezogenen Fragen Stel
lung nehmen und zeigen, dass sie sich auf neue Argu
mente einstellen und Lösungsvorschläge entwickek. kön
nen. 

§ 20 
Meldung 

Das Prüfungsamt bestimmt den Zeitpunkt, zu dem die 
Einstellungsbehörde oder Ausbildungsbehörde die Kan
didatinnen und Kandidaten unter Angabe der vom 
Prüfungsamt festgelegten und für die Durchführung der 
Prüfung erforderlichen Daten zu melden hat. 

§ 21 
Durchführung 

(1) Das Prüfungsamt setzt die Termine der schrifUchen 
und mündlichen Prüfung fest und gibt die Termine der 
schriftlichen Prüfung vor Abschluss des fachwissen
schaftlichen Studienabschnitts 4 bekannt. Termine der 
mündlichen Prüfung können in begründeten Fällen mit 
Zustimmung des Innenministeriums auch für Zeitpunkte 
nach Ablauf der Ausbildung festgesetzt werden. 

(2) Sind Kandidatinnen oder Kandidaten durch Krank
heit oder sonstige von ihnen nicht zu vertretend~~ Um
stände an der Ablegung der Prüfung oder von Prüfungs
abschnitten gehindert, so haben sie dies nachzuweisen. 

(3) Kandidatinnen oder Kandidaten können in beson
deren Fällen mit Genehmigung des Prüfungsamtes von 
der Prüfung zurücktreten. 

(4) Brechen Kandidatinnen oder Kandidaten aus den in 
Absatz 2 oder 3 genannten Gründen die Prüfung ab, so 
wird die Prüfung an einem vom Prüfungsamt zu bestim
menden Termin fortgesetzt. Das Prüfungsamt entschei
det, ob und in welchem Umfang bereits erbracht•:: Prü
fungsleistungen anzurechnen sind. 

(5) Klausurarbeiten, zu denen Kandidatinnen oder 
Kandidaten ohne ausreichende Entschuldigung nicht 
erscheinen oder deren Lösung sie ohne ausreichende 
Entschuldigung nicht abgeben, werden mit der Note 
,, ungenügend" und O Punkten bewertet. 

(6) Erscheinen Kandidatinnen oder Kandidaten ohne 
ausreichende Entschuldigung nicht zur mündlichen Prü
fung oder treten sie ohne Genehmigung zurück, so gilt die 
Prüfung als nicht bestanden. 

(7) Kandidatinnen oder Kandidaten, die bei der Anfer
tigung einer schriftlichen Arbeit erheblich gegen die 
Ordnung verstoßen, können die Aufsichtführenden von 
der Fortsetzung dieser Arbeit ausschließen. Unternehmen 
die Kandidatinnen oder Kandidaten bei der Anfertigung 
einer schriftlichen Arbeit eine Täuschung oder einen 
Täuschungsversuch, so haben die Aufsichtführenden dies 
in ihrer Niederschrift zu vermerken und das Prüfungsamt 
davon unverzüglich zu unterrichten. 

(8) Über die Folgen einer Täuschung, eine~ Täu
schungsversuches oder eines erheblichen Verstoßes gegen 
die Ordnung entscheidet das Prüfungsamt. Es bnvertet 
die vorliegende Arbeit in der Regel mit der Note ,,unge
nügend" und O Punkten. In besonderen Fällen kann es 
nach dem Grad der Verfehlung die Wiederholung dieser 
Prüfungsleistung anordnen oder die Prüfung für nicht 
bestanden erklären. Maßnahmen nach Satz 2 sind ausge
schlossen, wenn nach dem letzten Prüfungstage mehr als 
drei Jahre vergangen sind. 

§ 22 
Noten 

und Bewertungsgrundsätze 

(1) Einzelleistungen dürfen nur unter Verwendung von 
folgenden Noten und Punkten bewertet werden: 

sehr gut = 15-14 Punkte 
= eine den Anforderungen in besonderem 

Maße entsprechende Leistung; 
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gut = 13-11 Punkte 
= eine den Anforderungen voll entspre

chende Leistung; 

befriedigend = 10-8 Punkte 
= eine im Allgemeinen den Anforderungen 

entsprechende Leistung; 

ausreichend = 7-5 Punkte 
= eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, 

aber im Ganzen den Anforderungen noch 
entspricht; 

mangelhaft = 4-2 Punkte 
= eine den Anforderungen nicht entspre

chende Leistung, die jedoch erkennen 
läßt, dass die notwendigen Grundkennt..: 
nisse vorhanden sind und die ::.VIängel in 
absehbarer Zeit behoben werden könnten; 

;.ingenügend = 1-0 Punkte 
= eine den Anforderungen nicht entspre

chende Leistung, bei der selbst die Grund
kenntnisse so lückenhaft sind, dass die 
Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben 
werden könnten. 

(2) Die Bewertung von Einzelleistungen hat insbeson
dere die Richtigkeit und Vertretbarkeit der sachlichen 
Aussage, die praktische Anwendbarkeit, die Art und 
Folgerichtigkeit der Begründung, die Gliederung der 
Darstellung und die Ausdrucksweise zu berücksichtigen. 

(3) Die Durchschnittsnoten (§§ 14 Abs. 2 und 5, 16 
Abs. 3, 27) sind jeweils bis zur zweiten Dezimalstelle zu 
berechnen. Bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses 
bleiben Bruchwerte, die sich bei Abschluss des Rechen
ganges ergeben, unter einem Wert von 5,00 Punkten 
unberücksichtigt und werden ab 5,00 Punkten wie folgt 
auf- oder abgerundet: 

5,00 bis unter 5,50 = ausreichend 
5,50 bis unter 6,50 = ausreichend 
6,50 bis unter 7,50 = ausreichend 
7,50 bis unter 8,50 = befriedigend 
8,50 bis unter 9,50 = befriedigend 
9,50 bis unter 10,50 = befriedigend 

10,50 bis unter 11,50 = gut 
11,50 bis unter 12,50 = gut 
12,50 bis unter 13,50 = gut 
13,50 bis unter 14,50 = sehr gut 
14,50 bis 15,00 = sehr gut 

§ 23 
Schriftliche Prüfung 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
(14) 
(15) 

(1) Die sechs Klausuraufgaben für die schriftliche 
Prüfung stellt das Prüfungsamt. Dabei bestimmt es je 
eine Aufgabe aus den in Anlage 5 aufgeführten vier 
Pflichtfächern und je eine Aufgabe aus den Fächern 
(Wahlpflichtfächern), die die Kandidatinnen und Kandi
daten aus den in Anlage 5 aufgeführten Wahlbereichen 
ausgewählt haben. Die Wahlpflichtfächer der Kandida
tinnen und Kandidaten teilt die Fachhochschule zu 
Beginn des Studienabschnitts 4 dem Prüfungsamt mit. 

(2) Die Aufgaben sind getrennt in verschlossenen 
Umschlägen aufzubewahren und erst an den Prüfungsta
gen in Gegenwart der Kandidatinnen und Kandidaten zu 
öffnen. Bei jeder Aufgabe sind die Hilfsmittel, die benutzt 
werden dürfen, anzugeben. Die Lösungen dürfen keinen 
Hinweis auf die Kandidatinnen und Kandidaten enthal
ten. 

(3) Für die Bearbeitung und Lösung sind jeweils vier 
Zeitstunden anzusetzen. 

§ 24 
Aufsicht 

(1) Das Prüfungsamt bestimmt, wer die Aufsicht führt. 

(2) Die Aufsichtführenden fertigen eine Niederschrift 
und vermerken in ihr jede Unregelmäßigkeit und den 

Zeitpunkt der Abgabe. Die Lösungen und die Nieder
schriften sind jeweils in einem Umschlag zu verschließen. 
Die Lösungen sind in verschlossenem Umschlag unmit
telbar den Vorsitzenden oder dem von diesen bestimmten 
Mitglied zu übersencien; die Niederschrift wird dem 
Prüfungsamt zugeleitet. 

§ 25 
Bewertung und Rechtsfolgen 

(1) Die Arbeiten sind von zwei Mitgliedern der Prü
.fungskommission nacheinander in der von der oder dem 
Vorsitzenden bestimmten Reihenfolge zu beurteilen und 
mit einer der Noten und einem der Punkte zu bewerten. 
die in § 22 festgelegt sind. Die oder der Vorsitzende der 
Prüfungskommission kann abweichend von Satz 1 im 
Einvernehmen mit dem Prüfungsamt eine geeignete Per
son, die nicht Mitglied der Prüfungskommission ist, mit 
der Erstkorrektur beauftragen; ein Mitglied der Prü
fungskommission beurteilt und bewertet als Zweitkor
rektorin oder Zweitkorrektor. Bei abweichender Wertung 
zwischen den Korrektorinnen und/ oder Korrektoren ist 
eine Einigung im Rahmen der vorgegebenen Noten 
anzustreben. Kommt sie nicht zu Stande, entscheidet die 
Prüfungskommission mit Stimmenmehrheit; Stimment
haltung ist unzulässig. Erst nach Bewertung sämtlicher 
Arbeiten ist die Anonymität (§ 23 Abs. 2 Satz 3) aufzuhe
ben. Prüfungsbewert:.mgen dürfen nach Aufhebung der 
Anonymität nicht mehr geändert werden. 

(2) Kandidatinnen und Kandidaten, die in mehr als 
Z\Vei Prüfungsarbeiten die :,rote „mangelhaft" oder „un
genügend" erhalten haben, haben die gesamte Prüfung 
nicht bestanden. Sie erhalten darüber eine schriftliche 
Mitteilung durch das Prüfungsamt. 

(3) Spätestens am 14. Tag vor Beginn der mündlichen 
Prüfung sind den Kand::.datinnen und Kandidaten die 
Prüfungsfächer der mündlichen Prüfung und die Ergeb
nisse der schriftlichen Prüfung bekanntzugeben. 

§ 26 
Mündliche Prüfung 

(1) Die mündliche Prüfung findet unverzüglich nach 
Abschbss der schriftlichen Prüfung statt. Die Vorsitzen
den der Prüfungskommissionen bestimmen die Gebiete, 
auf die sich die mündliche Prüfung erstreckt. Die Prüfung 
muss mindestens zwei Pflichtfächer enthalten und ist auf 
drei der in der Anlage 5 aufgeführten Pflichtfächer und 
Wahlpflichtfächer zu begrenzen. 

(2) Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission 
leitet die mündliche Prüfung. Sie oder er hat darauf 
hinzuwirken, dass die Kandidatinnen und Kandidaten in 
geeigneter \Veise befragt werden. Sie oder er ist berech
tigt, jederzeit in die Prüfung einzugreifen. Beauftragte 
des Dienstherrn sind berechtigt, bei der mündlichen 
Prüfung zugegen zu sein. 

Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission 
kann ferner Personen. bei denen ein dienstliches Interesse 
vorliegt, und Studierende, die sich noch nicht im Prü
fungsverfahren befinden, gestatten, bei der mündlichen 
Prüfung, nicht jedoch bei der Bekanntgabe der Prüfungs
ergebnisse, zugegen zu sein. 

(3) Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission 
kann im Einvernehmen mit dem Prüfungsamt geeignete 
Personen, die nicht Mitglieder der Prüfungskommission 
sind, beauftragen, Prüfungsfragen zu stellen. 

{4) In der mündlichen Prüfung sollen nicht mehr als 
fünf Kandidatinnen und Kandidaten gleichzeitig geprüft 
werden. Die durchschnittliche Dauer der mündlichen 
Prüfung jeder Kandidatin und jedes Kandidaten soll in 
der Regel je Prüfungsfach 15 bis 20 Minuten betragen. 

(5) Die Leistungen in den einzelnen Fächern sind mit 
einer der Noten und einem der Punkte zu bewerten, die in 
§ 22 Abs. 1 festgelegt sind. Die Entscheidung wird von der 
Prüfungskommission mit Stimmenmehrheit getroffen; 
Stimmenthaltung ist unzulässig. Die Prüfungskommis-
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sion kann eine einmal getroffene Prükngsbewertung 
nicht mehr ändern. 

(6) Kandidatinnen und Kandidaten, die in mehr als 
einem Fach die Note „mangelhaft" oder „ungenügend" 
erhalten haben, haben die gesamte Prüfung nicht bestan
den. 

§ 27 
Gesamtergebnis 

(1) ::\lach der mündlichen Prüfung stellt die Prüfungs
kommission das Gesamtergebnis (Abschlussnote) der. 
Prüfung fest und gibt es den Kandidatinnen und Kandi
daten bekannt. 

(2) Bei der Feststellung werden 
1. die Leistungen in der schriftlichen Prüfong mit 70 v. H., 
2. die Leistungen in der mündlichen Prüfung mit 30 v.H. 

berücksichtigt. 

(3) Bei der Feststellung des Gesamtergebnisses kann die 
Prüfungskommission von der rechnerisch ermittelten 
Gesamtnote abweichen, wenn dies dem Leistungsstand 
der Kandidatin/des Kandidaten unter Berücksichtigung 
der Leistungen im Vorbereitungsdienst besser kennzeich
net. Die Abweichung darf höchstens einen Punkt im 
Sinne des § 22 Abs. 3 betragen. Eine rechnerisch ermit
telte Anrechnung von im Vorbereitungsdienst erteilten 
Noten auf das Gesamtergebnis ist ausgeschlossen. 

(4) Wird als Gesamtergebnis der Prüfung „mangelhaft" 
oder „ungenügend" festgestellt, ist die Prüfung nicht 
bestanden. 

§ 28 
Niederschrift und Einsichtnahme 

{l) Über den Prüfungsverlauf ist für jede Kandidatin 
und jeden Kandidaten eine ~iederschrift zu fertigen. Die 
Niederschrift ist zusammen mit den Prüfungsarbeiten bei 
dem Prüfungsamt mindestens fünf Jahre a--..lfzubewahren. 
Eine Zweitausfertigung der Niederschrift ist zu den 
Personalakten zu geben. 

(2) Die Kandidatinnen und Kandidaten können nach 
Abschluss des Prüfungsverfahrens innerhalb eines Jahres 
Einsicht in ihre Prüfungsarbeiten einschließlich ihrer 
Bewertung nehmen. 

§ 29 
Prüfungszeugnis 

Über das Ergebnis der bestandenen Prüfung händigt 
das Prüfungsamt durch die Kommissionsvorsitzende oder 
den Kommissionsvorsitzenden ein Prüfungszeugnis aus. 
Wer die Prüfung nicht bestanden hat, erhält darüber eine 
schriftliche lVIitteilung durch das Prüfungsamt. Eine 
Zweitausfertigung des Zeugnisses oder der ::.VIitteilung ist 
zu den Personalakten zu geben. 

§ 30 
Rechtsfolgen 

einer nicht bestandenen Prüfung 

(1) Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wieder
holt werden. 

(2) Wer die Prüfung wiederholen möchte, setzt die 
Ausbildung mit der Teilnahme am fachwissenschaftli
chen Studium fort. Die zuständige Ausbildungsleitung 
erstellt im Einvernehmen mit der zuständigen Abtei-

lungsleitung der Fachhochschule gemeinsam mit der oder 
dem Studierenden den Stundenplan für die Wiederho
lungsphase, der von mindestens 24 vVochenstunden fach
wissenschaftlicher Studienzeit ausgeht. In studienfreien 
Zeiten an der Fachhochschule erfolgt eine sim:.volle 
Ergänzung in der Fachpraxis. 

(3) Bei der Wiederholungsprüfung dürfen keine Leis
tungen aus der vorhergehenden Prüfung angerechnet 
werden. 

(4) Für Beamtinnen und Beamte im Beantenverhältnis 
auf Widerruf, die die Prüfung 

1. nicht bestanden haben und die Wiederholung der 
Prüfung nicht wünschen, 

2. auch bei Wiederholung nicht bestanden haben, 

endet das Beamtenverhältnis an dem Tage, an dem das 
Prüfungsergebnis bekanntgegeben wird. 

Erklären Beamtinnen und Beamte, die die Prüfung 
nicht bestanden haben erst später, dass sie die Prüfung 
nicht wiederholen wollen (Nummer 1.), e::1det das Beam
tenverhältnis am Tage der Erklärung. 

(5) Für Beamtinnen und Beamte, die zur Ausbildung für 
den Laufbahnabschnitt II zugelassen waren, gilt Absatz 4 
mit der ::.VIaßgabe, dass sie aus der Ausbildung ausschei
den. 

V. 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 31 
Geltungsbereich der Ausbildungs

und Prüfungsvorschriften 

(1) Für die vor dein Jahr 2000 eingestell':en Kommissar
anwärterinnen und Kommissaranwärter und für d1e bis 
zum 1. September 2000 zugelassenen Kommissarbewerbe
rinnen und Kommissarbevverber. die bis einschliEßlich 
1. September 2000 die Ausbilduiig für den gehobenen 
Polizeiyollzugsdienst aufgenommen haben, richtet sich 
die Ausbildung und Prüfung nach den Vorschrifte:a. der 
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung Laufbahnab
schnitt II (V APPol II) vom 21. 3. 1995, zuletzt geä::1dert 
durch Verordnung vom 7. August 2000. 

(2) Für Studierende, die ihre Ausbildung vor dem 
1. September 2000 aufgenommen haben und diese 

1. aus den in § 8 Absatz 3 Nr. 2 genannten Grtnden 
unterbrechen oder 

2. wegen nicht ausreichender Studienle:.stung mit dem 
nachfolgenden Einstellungsjahrgang fortsetzen, 

richtet sich die Ausbildung und Prüfung nach den 
Vorschriften dieser Verordnung, sofern eine Ausbildung 
und Prüfung nach Absatz 1 nicht mehr möglich ist. 

§ 32 

In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 14. August 2001 

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. Fritz Behrens 
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(Behörde/Einrichtung) 

Anlagel 
(zu § 5 Abs. 4) 

............................................ ,den ..................................... . 

(Ort/Datum) 

Personalbogen 

1. Zuname und ev1l. Geburtsname: 

2. Vomame(n): 

.5. Amtsbezeichnung: 

4. Geburtsdatum!Geburtsort: 

5. Wohnort 

6. Datum der E;nstellung: 

7. l✓ ote und Datum der I. Fachprüfung: 

8. Datum der Anste!lung: 

9. Ergebnisse der beiden letzten Beurteilungen: 
(Monat/JahriPr~dikat) 

10. Bisherige Teilnahme(n) an Zulassungsverfahren: 

a) Einstufongsprüfung: noch nicht teilgenommen 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

1. Teilnahme C bestanden 

2. Teilnahme • bestanden 

b} Aus"vahlverfähren: noch nicht teilgenommen 

teilgenommen 

schriftlicher Teil am 

Rangordnungswert: 

Gerichtliche Verfahren und Strafen*: 

Disziplinarverfahren und -maßnahmen*: 

Schwerbehindert: ja • nein D 

Angestrebter Studienstandort: 

Angestrebter Alternativstandort: 

Urlaubsterminei 
Verhinderung aus zwingenden Gründen: 

16. Anlagen: 

D nicht bestanden Daturn: ........................... . 

Da!'..nn: .......................... .. 

mündlicher Teil ao ···••"••···--·•-•····----·· ........ . 

* Die entsprechenden Unterlagen zu Nr. 11 und 12 sind in Kopie beizufügen. 

Kenntnis genommen: 

(Untersc:hrift der Beamtin/des Beamten) (Unterschrift der Leiterin/cles Leiters der Behörde/ 
Einrichtung oder ihres/seines Vertreter~) 
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Direktion für Ausbildung der Polizei 
Nordrhein-Westfalen 

Anlage 2 
(zu § i Abs. 1 u. 2.) 

Fra.u/llerr ............................................................................................................................... ... . 
(Amtsbezeichnung) (Vorname) (Name) 

•••• .. •••••••••••••••••••••••• .. •c;•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,•••••••••••••••••••••••••••••••••••o• .. ••• .. •• .. ••• .. •• .. ••••••u••n•••~••--••• .. 

(Behörde/Einrichtung) 

geboren am .................................................... in ............ il~ .......................................... ~·-············· •••••• 

hat am ................. • u ....................................... an der Ein.stufungsprüfung gemäß § 6 Abs.:Z,4 

- zum zweiten Mal - teilgenommen. 

Sie/Er hat die Einstufungsprüfung bestanden/nicht bestanden. 

Münster, den ............................................ . 



Gesetz- ur:.d Vero:::-dnungsblatt für das Land l"•Jor:irhein-West:fal2n - Nr. 26 vo:n 29. August 2001 

Direktion für Ausbildung der Polizei 
Nordrhein-\Vestfalen 

Anlage 3 
(zu § 7 Abs. 4) 

515 

Frau/Herr ........ H .......... uuu • nu ................................................................................................ ,n 

(Amtsbezeich~ung) (Vorname) (Name) 

(ß.ehörde/Einrichtting) 

geboren am ................................................... in ......................................................................... .. 

hat am ....................... un••···--·--· ............. u ....... und ··••o••····· ........................................................ . 

am Auswahlverfahren gemäß§ 6 Abs. 5 in Verbindung mit§ 3 teilgenommen 

und den Rangordnungswert 

erzjielt. 

Münster, den .......... u ................................... . 



Lfd. 
Nr. 

Name 

Übersicht über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Auswahlverfahren 

Vorrrnme Amtsbe
zeichnung 

gemäß§ 7 Abs. 5 im Jahr 20 ...... .. 

Behörde/ 
Einrichtung 

Wohnort Geburts
datum 

Rangord
nungswert 

Anlage 4 
'~•• Q "'t A 1..~ t:\ 
\1,U ~ I l"'UI-,. ,7) 

angestrebter Bemerkungen 
Studienstandort 
und Alternativ-
standort 
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Übersicht 

Anlage 5 
(zu den §§ 14, 23 Abs. 1, 26 Abs. 1) 

über die in der Zwischenprüfung 
zu berücl<~ichtigende:n Fächer 

Einsatzlehre 
Kriminalistik/Kriminaltechnik 
Eingriffsrecht 
Staatsrecht 
Straf- und Strafprozessrecht 
Verkehrsrecht/Verkehrslehre 
Psvcholoo-ie „ 0 

Soziologie 
Ethik 

- Ubersicht 
über die für die Leistungsnacbweise im Hauptstudium 

zu berücksichtigenden schriftlichen und mündlichen I,iicher 

Staatsrecht 
Verkehrsrecht/Verkehrslehre 
Psychologie 
Einsatzlehre/Kriminalistik 
Eingriffsrecht/Staatsrecht 
Straf- und Strafprozessrecht 
Management 
Ethik/Öffentliches Dienstrecht 
Kriminologie 
Soziologie/Politikwissenschaft 
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Übersicht 

Anlage 5 
(zu den §§14, 23 Abs. 1, 26 Abs. 1) 

über die in der Laufbahnprüfung zu berücksichtig;en 
schriftlichen und mündlichen Fächer 

1. Schriftliche Prüfungsfächer 

Pflichtfächer bzw. 
Pflichtfächerkombinationen 

Einsatzlehre/Kriminalistik 

Staatsrecht/Eingriffsrecht 

Strafrecht 

VerkehrslehreN erkehrsrecht 

II. Mündliche Prüfungsfächer 

Pflichtfiicher 

Einsatzlehre 

Kriminalistik 

Verkehrslehre 

Staatsrecht 

Strafrecht 

Eingriffsrecht 

Verkehrsrecht 

Wahlpflichtfächer 

(je ein Fach aus dem Wahlbereich I ur.d dem ·wahlbereich II) 

W ahlbereicb I 

Kriminologie 

Kriminaltechnik 

Öffentliches Dienstrecht 

. Wahlpflichtfächer 

Kriminaltechnik 

Kriminologie 

Öffentliches Dienstrecht 

Management 

Politikwissenschaft 

Soziologie 

Psychologie 

Ethik 

\Vahlhereich II 

Ma.nag<::ment 

Politikwissenschaft 

Sc•ziologie 

Psychol.ogi;;; 

Ethik 
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Anlage 6 
(§§ 12 Abs. 2, 14 Abs. 2) 

Zwischenprüfungszeugnis 

Fraw'Herr -------- ________ , geb. _______ _ 

Ausbildungsbehörde __________________________ _ 

hat das Grundstudium an der Fachhochschule für öffentliche Venvaltung NR.V/ 

im Fachbereich Polizeivollzugsdienst mit folgenden Leistungen erfolgreich c'.bgeschloss=n: 

Fach Art des LN* Punkk*~,-
-----

Einsatzlehre 

I(ri:minalistik/Y...riminaltechnik 
-----

Eingriffsrecht 
-----

Staatsrecht 
----

Straf- und Prozessrecht 1 
l 

Verkehrsrecht/Verkehrslehre 
-----

Psychologie 
-----

Soziologie 
-----

Ethik 
1 

j 

Durchschnitt 

Leistungen der fachpraktischen Studienzeit 

Die gemäß Anlage 8~ Teil A zu § 16 Abs. 1 zu erbringenden Basisfertigkeite::1 wurde:n nach
gewiesen. 

(Ort und Datum) (Untersehriff) 

*An: der LN: 
* * Bewertung: 
sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausn:ichend 
man:~elhaft 

ungenügend 

K = Klausur, F = Fachgespräch 

== 15-14 Punkte= eine den Anforderungen im besonderen Maße entsprechende Leistung; 
== J3- l l Punkte= eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung~ 
= 10- 8 Punkte = eine im allgemeinen den Anforderungen e:,tspreche 1de Leistung: 

7- 5 Punkte= eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im ganzen den Anforderung:-n noch entspricf-t; 
4- 2 Punkte= eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, die jedoch erkenner, iäl,t, daß die notwendi

gen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mang,:I in absehbarer Zeit be::ob:!n werden kö1nkn; 
1- 0 Punkte= eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistu1g, bei der selbst die Gnndkenntnrsse sc• liid:c1-

haft sind,dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden könnte11. 

! 

1 
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Frau/Herr 

Bescheinigung 
über das Hauptstudium 

------- _______ ,geb. _____ _ 

AnlagE: 7 
(§ 14 Abs . .5) 

Ausbildungsbehörde _______________________ _ 

hat im Hauptstudium an der Fachhochschule für öffentliche Vervvaltung NRW 

im Fachbereich Polizeivollzugsdienst folgende Leistungen erbracht: 

Klausuren- und Fachgesprächeschein (Anlage 7 .1) 
Es waren 10 Leistungsnachweise~ davon mindestens 6 Klausurarbeiten zu erbringen. Die wei
teren Leistu~gsnachweise vnirden durch Fachgespräche oder die sie ersetzenden dezentraler'. 
Klausurarbeiten erbracht. Davon \'.\-urden mindestens 8 Leistungsnachweise mit mindest,~ns 
ausreichend bewertet und ein Durchschnitt der vorgeschriebenen Leistungsnachweise von 
mindestens 5,00 Punkten erreicht. 

Praxisschein (Anlage 7.2) 
Das Praktikum 3 v.rurde erfolgreich abgeleistet und es vvurde ein DurchschniiJ der BeurteiLm
gen für das Praktikum 3 von mindestens 5,00 Punkten erreicht. 

Seminarschein (Anlage 7.3) 
Das Seminar wurde erfolgreich abgeleistet und die zu erbringende Seminararbeit \.Vu.rde mi1: 
mirdestens 5, 00 -Punkten bewertet. 

Projektschein (Anlage 7.4) 
Das Projekt wurde erfolgreich abgeleistet und die zu erbringende Projektarbeit \.Vurde mit 
mindestens 5, 00 Punkten bewertet. 

Verhaltenst:rainingsnach·weis (Anlage 7 .5) 
Die Studentin bzw. der Student hat ordnungsgemäß am Verhaltenstraining teilgenommen. 

(Datum, Unterschrift) 
für die FHöV 

(Datum, Unterschrift) 
für die Ausbildungsbehörde 
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Klausuren- und Fachgesprächeschein 

Fra-J/Herr --------- _________ ,geb. _______ _ 

Anlage 7.1 
(§14 Abs. 5) 

Ausbildungsbehörde __________________________ _ 

hat im Hauptstudium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NR \V 

im Fachbereich Polizeivollzugsdienst die erforderlichen Leistungsnachvveise erbracht: 

Fach Art des LN* Punkte*,; 

Staatsrecht 

· Verkehrsrecht/Verkehrslehre 

! Psychologie ~ 
[,-, E_.i_n_c::_at_z_le_hr_e_1K_J1 ___ m_1_· n_a_li_s-ti-k------------...--------f-------

~ -

·-
i 
1 Eingriffsrecht,'Staatsrecht 

; 

Straf- und Prozessrecht 
-----

! Management 

i 
i Ethik/Öffentliches Dienstrecht 

1 

--~ 

' 
Kriminologie 

·- -----; 

SoziologieiPolitikwissenschaft 
1 

·--
______ _j 

Durchschnitt 
i 

Mindestens 8 Leistungsnachweise wurden mit mindestens ausreichtmd bewertet und d,:r 
Durchschnitt der vorgeschriebenen Leistungsnachwe.ise von mindestens 5~00 Punkte wurde erreicht. 

(Ort und Datum) (Unterschrift) 

*Art der LN: 
* * Bewertung: 
sehr gut 
g"..lt 
befriedigend 
ausreichend 
mangelhaft 

ungenügend 

K = Klausur, F = Fachgespräch 

= 15-14 Punkte= eine den Anforderungen im besonderen Maße entspr::chende :..eistung; 
= 13-11 Punkte = eine den A..,forderungen voll entsprechende Leistung; 
= 10- 8 Punkte= eine im :1Jlgemeir.en den Anforderungen en1sprechende Leistung; 

7- 5 Punkte = eine Lei;tung, die Z'....,ar Mängel auf\veist, aber im ganzen den A11forderungen nc,ch entspricht; 
4„ 2 Punkte= eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, die_;edcch erkenr.cn äßt. daß die not,..\ercii

gen Grundkenntnisse vorhanden sind und c!i.e Mängel in absehbarer Zeit teh:ibe;1 werden kön·:t(:1;; 
1- 0 Punkte= eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, bei der selbst die Gn: ndkcm~tnis;e so !üchn

haft sind.dass die :vfängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden könnten 
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Praxisschein 

Fra\J/Herr ______ _ ________ ,geb. ______ _ 

Anlagt 7.2 
(§ 14 Abs . .5) 

Ausbildungsbehörde _______________________ _ 

hat das Praktikum 3 erfolg!eich abgeleistet. Im Durchschnitt der Beurteilungen für das Prakti-

kum 3 wurden ........ Punkte (mindestens 5,00 Punkte) erreicht. 

(Ort und Datum) (Unterschri ff) 



Gese:z- :md Ve:rordr;.un.gsbl~tt für das Land Nord::-nein-Westfalen - Nr. 26 vcm 29. A:1gust 2Q01 523 

Anlage 7.3 
(§ 14 Abs. 5) 

Seminarschein 

Frai_VHerr -------- ________ ,geb. ______ _ 

Am;bildungsbehörde __________________________ _ 

hat das Seminar erfolgreich abgeleistet. Die zu erbringende Seminararbeit vv1 mle mit 

................ Punkten ( mindestens 5,00 Punkte) bewertet.-

(Ort und Datum) (Unterschrift) 
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Projektschein 

Fra:J/Herr ______ _ _______ , geb. ------'-----

i\.nlage 7.4 
(§ 14 Abs. 5) 

Ausbildungsbehörde __________________________ _ 

hat das Projekt erfolgreich abgeleistet. Die zu erbringende Projektarbeit vvtmie mit 

............. Punkten ( mindestens 5, 00 Punkte) bewertet. 

(Ort und Datum) (Unterschrift) 
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Verhaltenstrainingsnachweis 

Frau/Herr ______ _ _______ ,geb. ______ _ 

A.nlage 7.5 
{§ 14 Abs. 5) 

Ausbildungsbehörde __________________________ _ 

hat ordnungsgemäß am Verhaltenstraining teilgenommen. 

(Ort und Datum) (Unterschrift) 
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Übersicht 
über die in den Praktika 1 und 2 

Jen Studierenden des Fachbereichs Polizeivollzugsdienst 
zu vermittelnden Basisfertigkeiten 

TeiIA 

Polizeitechnikseminar 

Anlage 8 
(zu § 16 Abs. 1) 

Trainingsbaustein 1 (insbesondere Verkehrssicherheitsarbeit, Inform:a.

tions- und Kommunikationstechnik) 

Trainingsbaustein 2 (insbesondere Streitigkeiten, Eingriffstechniken:) 

Trainingsbaustein 3 (insbesondere Ereignisort, Ermittlungen) 

Schießen/Nichtschießen 

Sport 

TeilB 

Fahr- und Sicherheitstraining 

Erste Hilfe 
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(ausbildende Stelle) 

Herr/Frau 

(Name.,, Vorname) 

Ein steUungsjahrgang: 

hat in der Zeit vom: 

~achweis 

..... u .... u ............................. , den 

Anhi:~~~ 9 
(zu§ 16 Abs. 1) 

............................................ bis zum: ............................................... . 

die erlordeirlichen Fertigkeiten in/irx1: ................................................................................. "' .. 

(Unterschrift) 
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Laufbahnabschnitt 1 

Praldikum 2 

Pral<tikum 3 

Zut·effendes bitte ankreuzen 

• • 

Beurteilung 

Laufbahnabschnitt II 
Praktikum 3 

Wachdienst 

Ermittlungsdienst 

Sonstige Verwendungen: 

Anhg~:! 10 
(zu § 1 fi ,~b~:-. 2) 

[] 
[] 

Die Beurteilung ist spätestens bis zum letzten Ausbildungstag durch die verantwortlichEH: Aus-
bilderinnen /Ausbilder/ Tutorinnen/ Tutoren zu erstellen und der zuständig-en Ausbildun~;is-• 
behörde / Ausbildungseinrichtung zuzuleiten. Die Dienstgruppenleiterinnen ;' Dienstgruppen
leiter bzw. Kommissariatsleiterinnen / Kommissariatsleiter und ggf. weitere Mitarbeiterinner / 
Mitarbeiter, die mit der Ausbildung beauftragt waren, sind bei der Erstellung der Beurteilun9 zu 
betf~iligen. 

Name, Vorname: 

Amts-/Dienstbezeic:hnung: 

Geburtsdatum: 

P\US bildungseinrichtung/ 
Ausbildungsbehörde: 

Tut<,rin / Tutor: 

Ausbilderin / Ausbilder: 

Zut·effendes bitte ankreuzen 

Aus-bildungsbehörde/ 
Dienststelle: 

Beurteilungszeitraum: 

Fehlzeiten (Daten): 

• • 

----------------·----· 

----------------·-----· 
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Seite 2 

Erläuterungen zur Beurteilung 

1. Allgemeines 

Es ist Pflicht der Beurteilerinnen und Beurteiler, die Beurteilung weder zu wohiwollend noch unge
rechtf.ertigt negativ, sondern sachgerecht den tatsächlichen Leistungen und Verhaltensweisen der 
Anwärterin / Kommissarbewerberin oder des Anwärters/ Kommissarbewerbers entsprechend vor
zunehmen. Das bedeutet, dass überdurchschnittliche Leistungen positiv, unterc!urchschnittld1e Lei
stungen negativ und durchschnittliche Leistungen auch durchschnittEch zu bew3rten sind. 

2. Beurteilungsmaßstab 
Bezugsmaßstab für die_ Beurteilung sind die durchschnittlichen Anforderungen, di·:~ in dem jew;:~ili
gen Ausbildungsabschnitt an die Anwärterin i Kommissarbewerberin oder den Anwärter/ Kom
missarbewerber zu stellen sind, solange keine detaillierten Lernzie!e vorgegebE :i sind. Diese ,•\nfor-
derungen sollten konstant gehalten werden und sich nicht an den Leistungen einer bestimmten 
Gruppe oder eines Jahrgangs orientieren. 

3. Aufbau und Handhabung des Beurteilungsbogens 
Um Einheitlichkeit, Objektivität und Vergleichbarkeit der Beurtei!ungen zu gewährleisten, wercli:!n 
vier Kompetenzbereiche mit 18 Leistungs- und Verhaltensmerkmale:i vorgegeben. 

Jedem fv1erkmal ist eine kurze Definition beigefügt, die den Bedeutungsinhalt ntiher umreiße:, ;,oll. 

Die Merkmale sind jeweils auf einer Beurteilungsskala einzustufen, die 6 Noten bzw. 0 bis ~ 5 
Punkte umfasst. Die Noten und Punkte bezeichnen den Ausprägungsgrad des Merkmals. 

Die Bewertung auf der Grundlage von 6 Noten und Obis 15 Punkter: ist für die theoretische u;7d 
fachpraktische Ausbildung sowie für die Laufbahnprüfung vereinheitlicht. 

Die Definition der Punkte wird bei jedem Beurteilungsmerkmal neu vorgegeben damit sichergestellt 
ist, dass die Punkte von allen Beurteilerinnen oder Beurteilern in der gleichen V\'eise interpreteri 
werden. Die Beurteilung ist jeweils durch ein deutlich sichtbares Ankreuzen eines Punktes zwis-::;l1en 
O und -r 5 zu kennzeichnen. 

Es ist jeweils der Ausprägungsgrad der Leistung oder des Verha1tens anzugeben. der vvähmrcl der 
Ausbildung tatsächlich erkennbar war bzw. beobachtet werden konnte. Vermutungen über r1ö:Jli-
cherweise vorhandene Leistungen sollten unberücksichtigt b!e:ben. 

Es ist zwingend, dass sämtliche Merkmale beurteilt werden. 

Um gerechte Beurteilungen zu gewährleisten, ist es sehr wichtig, dass die voile Breite der Sk:ia 
ausgenutzt wird, d. h., dass nicht nur im Mittelbereich, sonderr. auch auf den E:;,:tremen (0 bis.!'.. tzw. 
13 bis 15 Punkte) Einstufungen vorgenommen werden, wenn Hine Leistung bzv1. Fähigkeit ta1:~:.~3ch
lich weit über- oder unterdurchschnittlich ausgeprägt war. 

Falls es die Beurteilerin oder der Beurteiler für angezeigt hält, Obe:- das Ankreu:rnn der Punkte h:11-
aus Informationen über die Anwärterin / Kommissarbewerberin oder den Anwärter/ Kornrniss-:;rb~
werber weiterzugeben (z. 8. Angabe von Gründen für besonders gute oder scr echte Lf;;istun!;er), 
so kann dies unter „Besonderheiten und allgemeine Anmerkungen" geschehen. 

4. Beurteilungsgespräch und Zwischengespräch 
Eine Beurteilung erfüllt nur dann vollständig ihren Zweck, wenn mit der Anwärterin/ Korimissmbe
werberin oder dem Anwärter/ Kommissarbewerber ein Beu:-teilungsgespräch g8führt wird, d.h . 
dass die Beurteilung in allen Punkten eröffnet, erläutert und erörtert wird. 

Damit die Beurteilung die Anwärterin/ Komrnissarbeweiberin oder den Anwärter/ KommissartH:;•· 
werber nicht überrascht, hat die Beurteilerin oder der Beurteile: etwa zur Hälfte des P.usbildur9sa::1-
schnitts ein Zwischengespräch über Leistungen und Verhalten im Praktikum zu führe:,. 

Seide Gespräche sollen es der Anwärterin/ Kommissarbewerberin oder dem A1wärter / Ko:n
missarbe'.,verber ermöglichen, die eigenen Leistungen richtig einzuschätzen, gg F. das Verha;ten 2 u 
ändern und sich um eine Verbesserung der Leistungen zu bemühen. 
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··----·1 
l 

Belarteilung für ......................................................... im • a~•·················· ............ ,. .................. a... i 
------------------------------------.------------------· ______ .J 

~~I[~~g~;~!~f tt:::~::MIDO~:·:,, f .

1 

.• 
0 p~~~•Wt:_ ' , '_ Ui'_i 

soweit sie erwartet werden können. ______ . _____ --l 

sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
mangelhaft 
ungenügend 

11 
8 
5 
2 

14 
12 
9 
6 
3 
0 

15 ! 
13 
10 

1 1 

i 4 
1 1 1-------------------------------_.__ __ _.___--1-----------·-----·--·--·, 

'il.2 schriftliche Ausdrucksfähigkeit i 
1---___ F_äh.....,ig"-k_ei-'-t, _si_ch_s_c_hn_·tt_iic_h_,_P_rä_21_·se-'-,_ve_rs_t_än_d_lich---'-, fl_ü_ss.....,,ig .... u_nd_tr_eff_e_n_d _au_s_zu_d_rü_c_ke_n_. ----.---.-------·----------. ____ J 

''il.3 

sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
mangelhaft 
ungenügend 

mündliche Ausdrucksfähigkeit 

11 
8 
5 
2 

14 15 
12 13 
9 10 
6 7 
3 4 
0 1 

Fähigkeit sich mündl;ch präzise, verständlich, flüssig und treffend auszudrücken. 1------"-__.;.----..:.....-------------a=---------------r---
s ehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
mangelhaft 
ungenügend 

11 
8 
5 
2 

14 
12 
9 
6 
3 
0 

15 
13 
10 
7 
4 
1 

,··,.· t-12--.,.,·-,-.-,,.-,--, .. --... ,,.,---._-,",-,,·;--,}.'"-.-.... -_----:-,--)--.1 ... n-'._d._Ju--•;:--:p_g_s __ )_t'om-··:--•;'. __ :_p_e_t_e...,.·,~--:-,--,.-.-.-. '/ .. -i ... -.•. --::-,'--",,-,,-,-:,-'---::"...,..-----r-·---.-,,,-,.--.. ----·---··----· 
1-----'----'------'--'--~----'""'"'"""""--"~------'-" ..... """"""-''-----'-"-----'--'---..;,..._:_~-'---'--"---'-'-"------i---'---'-..;;._.;....;;.......;;.;. ________ . -----·· 

2.1 

2.2 

Fachkenntnisse (Anwendung / Rechtssicherheit/ Durchsetzung) 
Grad der Sicherheit u. Exaktheit, mit der eJWOrbenes Wissen in der Praxis angewandt wird. 

sehr gut 14 15 
gut 11 12 13 
befriedigend 8 9 10 
ausreichend 5 6 7 
mangelhaft 2 3 4 
ungenügend o 1 

Entscheidungssicherheit 
Fähigkeit, Einzelheiten und zusammenhänge von Sachverhalten und Situationen eigenstän:Jig, sachlich 
und folgerichtig zu durchdenken und nach kritischer Überprüfung zu sachgerechten EntschEiidungen zu 
kommen. -----------------------------~--.....-------,1------------·----· -----·· 

2.3 

i.4 

sehr gut 14 15 
gut 11 12 13 
befriedigend 8 9 10 
ausreichend 5 6 i 7 
mangelhaft 2 3 i 4 
ungenügend 0 1 _____________ ........_ __ ...__ __________________ ·-----· 
Selbständigkeit 
Fähigkeit und Bereitschaft, auch ohne wiederholte Anstöße selbständig zu arbeiten. 

sehr gut 14 15 
gut 11 12 13 
befriedigend 8 9 1 o 
ausreichend 5 6 7 
mangelhaft 2 3 4 
ungenügend o 1 

Teamfähigkeit 
Fähigkeit und Bereitschaft, im Lernprozess des täglichen Dienstes Teamarbeit anzuerkennein und 
einzubringen. 

sehr gut 14 15 
gut 11 12 13 
befriedigend 8 9 1 O 
ausreichend 5 6 7 
mangelhaft 2 3 i 4 
ungenügend o i 1 
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Beurteilung für ......................................................... im ..................................................... . 
1----------------------------------------------·--

Punkte Punktnert Bewertung 1--------"'-----------------------------t--------·--·----
2.5 Arbeitsorganisation (Umsicht / Sorgfalt / Vorgangsbearbeitung) 

Fähigkeit, die übertragenen Aufgaben sinnvoil zu organisieren und vorausschauend, gewissenhaft, 
gründlich und umsichtig zu erfüllen. 

sehr gut 1 14 1 15 
gut 11 12 13 
befriedigend 8 9 10 
ausreichend 5 1 6 7 
mangelhaft 2 j 3 4 
ungenügend o 1 

1-------------------------------'----'----+--------·--·-----
2.6 Handhabung FuEM 

Grad der Sicherheit und technischen Fähigkeit, mit der Führungs- und Einsatzrrittal anlasstezogen 
ausgewählt. eingesetzt und behandelt werden. 1------"---'---"'------------------------~--------------·----
sehr gut 14 15 1 

gut ! 11 12 ! 13 ! 
befriedigend 9 10 l 
ausreichend 5 6 ' 7 
mangelhaft 2 3 i 4 
ungenügend o 1 1 

t-:3_. __ , _•-____ ··_-"r:_'_,_·•· ____ : ,_: __ R_.•~-·•·rs_··•_&_o_li ___ G ___ ije __ , :_~K_-9_)_n:_,R_,_te_)_1~,z_\_"· __ ._ ... _ ..._.. __ !;_ .. ·_ ·--·-··---------
3.1 Auffassungsfähigkeit 

Fähigkeit, das Wesentliche von Situationen und Sachverhalten schnell und exakt zu erfasse:n. 

sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
mangelhaft 
ungenügend 

! 11 
l a 
! 5 

1 2 

14 ! 15 
12 I 13 
9 i 10 
6 7 
3 4 
0 1 _____________________________ _._ __ ....__ __ ..__ __________ _ 

Urteilsfähigkeit i 3.2 
Fähigkeit, Einzelheiten und ~~samm~~han~. eines Sa~hverhaltes eigenständig,_ sachlich und folgerichti-;, 1 

zu durchdenken und nach krittScher Uoerprufung zu einem sachgerechten Urteil zu kommen 

sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
mangelhaft 
ungenügend 

8 
5 
2 

1 

14 i 15 ; 
12 ! 13 i 

9 10 l 
6 7 1 

3 4 
0 1----------------------------------'-----'---+--,---------·---

3.3 Interesse / Motivation / Einsatzbereitschaft 
Grad des lnt&resses für die Aufgabengebiete dieses Ausbildungsabschnittes und -:lie Bereitschaft. sich 
unabhängig von der Art der Aufgabe in diesem Ausbildungsabschnitt für deren Erledigung einzusetzen. i 

sehr gut 1 14 15 
gut 11 12 13 
befriedigend 8 9 10 
ausreichend 5 6 - 7 , 
mangelhaft 2 3 4 ! i 
ungenügend O 1 1 j i-3-.-4--Le_m_b_e_r_e-its_c_h_a_ft __________________ ~ __ .__ __ : ------------- · ----' 

; 

Motivation und Fähigkeit, das Lernar.gebot auizunehmen und zu verarbeiten. i i 
sehr gut 14 ' 15 ------ · ----·1· 
gut 11 12 13 -
befriedigend i 8 9 1 O li 
ausreichend 1 5 6 7 
mangelhaft 1 2 3 ; 4 i 1 

ungenügend O : 1 1 
1-3-_-S--B-e-l-as_t_b_a_rk-e-it_(_S_tr_e_s_ss_ta_b_ili_tä __ t_/_D_u_r_ch_h_a_l_te_v_e-rm_ö_g-en_) ___ __._ __ ..__ ____________ · ·--···. 

Energie, um sich bei auftretenden Schwierigkeiten und erhöhtem Artleifsdruck bei 1 
1-----=g_le_ic_hb_le_ib_e_nd_e_r_Le_is_tu_ng-=-sn_o_rm_z_u_be_ha_u-'-pt_en_. __________________________________ . _____ 

1 
sehr gut 14 15 i 
gut 11 12 13 • 
befriedigend 8 9 10 jl 
ausreichend 5 6 7 

~-~ 2 3 1 4 
,__ ___ u_n_g_e_n_ü_g_en_d ______________________ .....__0_ ..... ! __ 1 __________________ _ 
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Beurteilung für ......................................................... im ···················:···················· .. -".: ...... ,,. 
Bewertung 

)s'o;1~1~::~§.mf,et~n~,:< .. ~ ·••·· 
... ,· .. . 

. ·•. .•••• = 

.. ~ 
. 

Umgang mit der Bevölkerung (Verhalten/ Erscheinungsbild) 
Grad der Fähigkeit, Maßnahmen situaticnsangemessen und sozialverträglich bei korrekten 
Umgangsformen und dam Polizeiberuf angemessenen Erscheinungsbi!d durchzuführen. 

sehr gut 
gut 11 1 

befriedigend 8 
ausreichend 5 
mangelhaft 2 
ungenügend 

Konfliktfähigkeit 
Fähigkeit, mit Veilaltens- und Komrr:unikationsstrategien Konfliktsituationen zu entschärter.. 

sehr gut 1 

gut 11 
befriedigend 8 
ausreichend 5 
mangelhaft 2 
ungenügend 

Hilfsbereitschaft 
Grad des Selbstverständnisses, eigeninitiativ gegenüber jedermann Hilfeleistung anzubieten. 

sehr gut i 

gut 11 
befriedigend 8 
ausreichend 5 
mangelhaft i 2 1 
ungenügend 

Verhalten im Binnenverhältnis (Verhalten / Erscheinungsbild) 
Grad der Fähigkeit, :m Umgang mit Vorgesetzten und Mitarbeitern die dienstlichen Aufgabe, 
sozia/verträgl;ch bei ko,rekten Umgangsformen und dem Polizeiberuf angemesse:ien Er-
scheinungsbild durchzuführen. 

sehr gut 
gut 
befr1ed1gend 
ausreichend 
mangelhaft 
ungenügend 

1 
11 
8 
5 
2 

i 
1 

Punkte i PunktNurt - -----..... 

. , . . •• . 

-----
14 15 
12 13 
9 10 
6 1 7 

3 1 4 
0 1 1 

-·----
14 15 
12 13 
9 10 
6 1 7 
3 4 
0 1 1 1 -------

14 1 15 
12 1 13 
9 1 10 
6 ! 7 
3 ' 4 

0 i 1 

14 i 15 
12 

1 
13 

9 10 
6 7 

3 4 
0 

·--•-•··1 

; 

_______ j 
1 
l 

j 
---·--··1 

i 

i ·--·---1 
1 
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Beurteilung für ......................................................... im ............................................. :···· .. ·· 

1. Ermittlung des Punktwertes 

Die Summe aller Punktwerte wird durch 18 (Anzahl der Submerkmale) dividiert. 

2. Note 

Die Note ergibt sich nach Ermittlung des Punktwertes entsprechend der Runci u:ngstabellE! § ·1 H 
Abs. 2 VAPPol l·bzw. § 22 Abs. 3 VAPPol 11: 

0,00 bis unter 2,00 = ungenügend 

2,00 bis unter 5,00 = mangelhaft 

5,00 bis unter 5,50 = ausreichend 

5,50 bis unter 6,50 = ausreichend 

6,50 bis unter 7,50 = ausreichend 

7,50 bis unter 8,50 = befriedigend 

8,50 bis unter 9,50 = befriedigend 

Zu Ziffer 1 

9,50 bis unter 10,50 = befriedigend 

10,50 bis unter 11,50 = gut 

11,50 bis unter 12,50 = gut 

12,50 bis unter 13,50 = gut 

13,50 bis unter 14,50 = sehr gut 

14,50 bis 15,00 = sehr gut 

Summe der Punk1:werte der Submerkmale: 
--·-1 

__ I -------------' 
Division durch Anzahl der Submerk!Tiale: 

r-- --, 
L___ :1,B 1 

l:rgebnis Summe: 

Zu 2:iffer 2 

Gerundeter Punkt\nert: = ] 

533 

Note*: 
"ai.;sgeschrleber __ ..] 

Besonderheiten und allgemeine Anmerkungen: 

____________ ......, __________________ , _______ ·---··· 
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1 
1 

B rt ·1 f"' · 1 eu e1 ung ur ......................................................... 1m ....................................................... _______ J 

Da!, Zwischengespräch hat stattgefunden am: 

:Datum: 

Anwärterin / Kommissarbew,3rberin oder Anwärter/ Kommissarbewerher 

Da!, Beurteilungsgespräch hat stattgefunden am: 

Dat11Jm: 

Unterschriften 

Tutorin / Tutor: 

Ausbilderin / Ausbilder: 
• 
• 

Anwärterin / Kommissarbew3rberin oder Anwärte:r / Kommissarbe·,~,erher 

.14n der Erstellung der Beurteilung waren beteiligt: 

Dienstgruppenleiterin / Dienstgruppenleiter: 

l{ommissariatsleiterin f Kommissariat$1eiter: 

Weitere Mitarbeiterinne·n / Mitarbeiter: 

• • 
Paraphe/ D.atum: ___________ _ 

Name: ________________ Paraphe/ Datum: ___________________ . __ _ 

- GV. NRW. 2001 S. 506. 
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